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 Ausgangslage und Auftrag 

An der Volksabstimmung vom 7. März 2021 haben die Stimmberechtigten der 

Stadt Kreuzlingen die kommunale «Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese 

beim Bärenplatz» angenommen. Die Initiative in der Form einer allgemeinen An-

regung verpflichtet Stadtrat und Gemeinderat, «ein Projekt für einen andern 

Standort als die Festwiese beim Bärenplatz zum Schaffen von neuen, zweckdien-

lichen Räumen für die Stadtverwaltung oder zur Erweiterung des bestehenden 

Stadthauses auszuarbeiten und zur Abstimmung zu bringen.» 

Der Unterzeichnete hat in einem Rechtsgutachten vom 5. März 2020 zuhanden 

des Stadtrats die Rechtsgültigkeit dieser Volksinitiative geprüft. Im Auftrag des 

Stadtrates hat der Unterzeichnete zudem mit Datum vom 8. Juni und 6. August 

2020 Rechtsfragen im Hinblick auf die Behandlung der Volksinitiative durch den 

Gemeinderat beantwortet. 

Nach Annahme der Volksinitiative durch die Stimmberechtigten hat das Initia-

tivkomitee «Freunde der Festwiese» mit Datum vom 30. April 2021 eine kommu-

nale «Volksinitiative: Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» eingereicht, 

deren Unterschriftensammlung gegenwärtig im Gange ist. 

Mit Datum vom 28. Mai 2021 hat der Stadtrat den Unterzeichneten beauftragt, 

verschiedene Fragen im Zusammenhang mit dieser zweiten Volksinitiative zu 

beantworten.  

Zu diesem Zweck stellt das Rechtsgutachten in einem ersten Schritt die Verfah-

rensschritte nach Annahme der Initiative durch die Stimmberechtigten der Stadt 

Kreuzlingen dar (II.A). Daraufhin hat das Gutachten darzulegen, wie angenom-

mene Initiativen auszulegen sind und welche Bedeutung dabei den in der Volks-

botschaft dargestellten Argumenten des Initiativkomitees zukommt (II.B). Für 

den Fall, dass zwischen der hängigen «Volksinitiative: Tiefgarage mit Stadtwiese 

beim Bärenplatz» und der vom Stimmvolk bereits angenommenen «Volksinitia-

tive zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» Widersprüche bestehen soll-

ten, klärt das Gutachten sodann, wie solche Widersprüche rechtlich aufzulösen 

wären (II.C). Das Gutachten prüft daraufhin, ob Stadtrat und Gemeinderat un-

abhängig von der hängigen Volksinitiative ein eigenes Bauprojekt für eine Tief-

garage bei der Festwiese ausarbeiten können und welche rechtlichen Vorgaben 

sie im Hinblick auf eine allfällige Volksabstimmung über diesen Beschluss zu 

beachten haben (II.D). Das Gutachten schliesst mit einer kurzen Beantwortung 

der Fragen (III). 
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 Rechtliche Beurteilung 

A. Verfahrensschritte bei Annahme der Initiative «Volksinitiative: 

Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» durch das Stimmvolk 

1. Umsetzung der allgemeinen Anregung durch Vorlage und Botschaft 

1 Die erste Frage betrifft den Verfahrensablauf nach Annahme der Volksini-

tiative durch die Stimmberechtigten der Stadt Kreuzlingen bis zur Abstim-

mung über die durch die Behörden auszuarbeitende Umsetzungsvorlage. 

Vorausgesetzt wird damit, dass der Stadtrat der Gemeinde Kreuzlingen das 

Zustandekommen der Initiative beschliesst,1 und der Gemeinderat die Ini-

tiative anschliessend für gültig erklärt.2 Zu den Voraussetzungen des Zu-

standekommens und der Rechtsgültigkeit der vorliegenden Initiative äus-

sert sich das Rechtsgutachten somit nicht. Auch ein allfälliger Rückzug der 

Volksinitiative durch das Initiativkomitee ist nicht Gegenstand des vorlie-

genden Gutachtens.3 

2 Wie die frühere «Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese beim Bären-

platz», so ist auch die «Volksinitiative: Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bä-

renplatz» in der Form der allgemeinen Anregung verfasst.4 Die Initiative 

hat folgenden Wortlaut: 

«Stadtrat und Gemeinderat der Stadt Kreuzlingen werden aufge-

fordert, eine Botschaft auf der Grundlage des bereits vorliegenden 

Sieger-Projektes «DIALOGOS» zur Gestaltung einer Stadtwiese 

und zum Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz auszuarbeiten. 

 

 

1  § 93 Abs. 2 Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (StWG) vom 12. Februar 2014, Rechtsbuch TG 
161.1. i.V.m. Art. 17 Abs. 2 Gemeindeordnung der Stadt Kreuzlingen vom 26. November 2017 (GO). 

2  Art. 29 lit. c Ziff. 3 GO. 
3  Vgl. zum Rückzug Art. 15 Abs. 3 GO. 
4  Diese ist im Gegensatz zur «Volksinitiative zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» nun auch 

auf dem Unterschriftenbogen ausdrücklich als allgemeine Anregung bezeichnet. Vgl. zur früheren 
Initiative noch Rechtsgutachten vom 5. März 2020 zur Gültigkeit der Volksinitiative «zur Freihaltung 
der Festwiese beim Bärenplatz» vom 19. August 2019, Rz. 8. 
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Dabei ist zu prüfen, ob von der Tiefgarage je eine Fussgängerver-

bindung zum Sport- und Kulturzentrum Dreispitz sowie zum 

Freizeitbad Egelsee realisiert werden kann.» 

3 Als allgemeine Anregung formuliert die Initiative keinen Beschlussent-

wurf, sondern beauftragt Stadtrat und Gemeinderat, im Sinne dieser allge-

meinen Anregung tätig zu werden. Das Parlament übt dabei nach wie vor 

seine ihm zustehenden Beschlusskompetenzen aus, ist nach der Praxis des 

Bundesgerichts andererseits aber an den Sinn der Initiative gebunden.5 

4 Nimmt das Stimmvolk die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung 

an, so haben Stadtrat und Gemeinderat innerhalb der in der Gemeindeord-

nung vorgesehenen Fristen die notwendigen Beschlüsse auszuarbeiten und 

zu beschliessen. Für den entsprechenden Antrag steht dem Stadtrat «in der 

Regel» ein Jahr zur Verfügung. Der Gemeinderat hat diese Vorlage eben-

falls «in der Regel» innerhalb eines Jahres abschliessend zu behandeln, wo-

rauf innerhalb von sechs Monaten die entsprechende Volksabstimmung 

durchzuführen ist.6 

5 Die Initiative verlangt, «eine Botschaft auf der Grundlage des bereits vor-

liegenden Sieger-Projektes ‹DIALOGOS› zur Gestaltung einer Stadtwiese 

und zum Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz auszuarbeiten.» Dieser Auf-

trag wird zudem verbunden mit der Pflicht, dabei − gemeint ist wohl im 

Rahmen der Erarbeitung der Botschaft − «zu prüfen, ob von der Tiefgarage 

je eine Fussgängerverbindung zum Sport- und Kulturzentrum Dreispitz so-

wie zum Freizeitbad Egelsee realisiert werden kann.» 

6 Die hier zu beurteilende Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung 

verlangt ihrem Wortlaut nach die «Erarbeitung einer Botschaft». Weder die 

Gemeindeordnung Kreuzlingens noch das kantonale Gemeindesgesetz 

(GemG) verwenden den Begriff der «Botschaft». Das Gemeindegesetz des 

Kantons Thurgau verweist für das Verfahren bei Volksinitiativen aber auf 

 

 

5  Vgl. etwa Urteil des BGer vom 5. Dezember 2003, 1P_150/2003 E. 7.6. 
6  Art. 16 Abs. 3 i.V.m. Art. 16 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 GO. 
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die Kantonsverfassung und das Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht 

(StWG), deren Normen sinngemäss anzuwenden seien.7 Nach § 27 StWG 

werden Abstimmungsvorlagen von einer Botschaft begleitet, welche im Fall 

von kommunalen Vorlagen von der Gemeindebehörde verfasst werden. 

Die Botschaft stellt eine sachliche Erläuterung der zur Abstimmung stehen-

den Vorlage dar.8 Die Initiative verlangt lediglich die Ausarbeitung einer 

Botschaft, wenngleich eine Botschaft regelmässig nicht für sich allein aus-

gearbeitet wird, sondern eine zur Abstimmung stehende Vorlage begleitet 

und erläutert. Da die Ausarbeitung einer Botschaft ohne Abstimmungsvor-

lage aber keinen Sinn ergibt, ist die Initiative so auszulegen, dass sie die 

Behörden auffordert, einen Beschluss über den Projektkredit sowie eine 

Botschaft dazu auszuarbeiten.9 Formell beschliessen die Stimmberechtigten 

regelmässig über eine Kreditvorlage und damit nicht unmittelbar über ein 

Bauprojekt. Das Projekt ist mit dem Kredit aber immerhin insoweit verbun-

den, als «der Kredit nicht seinem ursprünglichen Zweck entfremdet wer-

den darf».10 

7 Um über ein solches Kreditbegehren beschliessen zu können, bedarf es um-

fangreicherer Vorbereitungshandlungen. Insbesondere haben die Behörden 

einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Vorprojekts zu erteilen, welches 

dann Grundlage des konkreten Kreditbeschlusses bildet. Je nach Kosten-

rahmen ist es am Stadtrat oder am Gemeinderat, den Kredit für diese Pla-

nungsarbeiten zu beschliessen.11 Diese sind auch deshalb nötig, weil die 

 

 

7  § 13 Abs. 2 Gesetz über die Gemeinden (GemG) vom 5. Mai 1999, Rechtsbuch TG 131.1. 
8  § 27 Abs. 2 StWG. 
9  Dieses Auslegungsergebnis entspricht im Übrigen auch der Gemeindeordnung der Stadt Kreuzlin-

gen, welche festlegt, dass eine angenommene Initiative in der Form der allgemeinen Anregung durch 
einen formulierten Gemeindebeschluss umzusetzen ist (Art. 16 Abs. 3 i.V.m. Art. 16 Abs. 2 GO). Die-
ser umsetzende Beschluss untersteht der Volksabstimmung (Art. 16 Abs. 2 GO). 

10  BGE 104 Ia 425 E. 5a; vgl. dazu auch Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in 
Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, Rz. 1918. 

11  Sofern der Auftrag einen Wert von über CHF 200'000 hat, fäll er in die Kompetenz des Gemeindera-
tes, vgl. Art. 36 Abs. 1 GO. 
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Stimmberechtigten sich erst gestützt auf ein solches Vorprojekt ihre Mei-

nung über das Kreditbegehren bilden und im Rahmen einer obligatorischen 

Gemeindeabstimmung äussern können. 

2. Inhalt von Vorlage und Botschaft 

8 Die Initiative macht Vorgaben zum Inhalt der Botschaft, welche die Gestal-

tung einer Stadtwiese und den Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz zum 

Gegenstand haben soll. «Grundlage» der Botschaft soll ein bereits vorlie-

gendes Projekt «DIALOGOS» sein. Des Weiteren sei zu prüfen, ob «von der 

Tiefgarage je eine Fussgängerverbindung zum Sport- und Kulturzentrum 

Dreispitz sowie zum Freizeitbad Egelsee realisiert werden kann.» Der Gut-

achter kann nicht beurteilen, wie weit das Projekt «DIALOGOS» für die zu 

erarbeitende Vorlage und deren Botschaft Grundlage bilden kann. Es wird 

an den Behörden sein, Möglichkeiten und Grenzen der Übernahme des 

früheren Projekts zu prüfen und ihr Ergebnis in der Botschaft darzulegen.  

9 Auf den ersten Blick klarer erscheint der Auftrag an die Behörden, zu prü-

fen, ob Fussgängerverbindungen von der Tiefgarage zum Sport- und Kul-

turzentrum Dreispitz sowie zum Freizeitbad Egelsee realisiert werden kön-

nen. Fraglich ist aber, ob lediglich bautechnisch und rechtlich geprüft wer-

den soll, ob solche Fussgängerverbindungen möglich sind oder ob auch de-

ren Finanzierung bei der Realisierungsmöglichkeit eine Rolle spielen soll. 

Da der klare Wortlaut der Initiative aber lediglich verlangt, dass die Behör-

den solche Fussgängerverbindungen «prüfen», überlässt die Initiative den 

Behörden die Entscheidung, ob sie diese Verbindungen in der auszuarbei-

tenden Vorlage und der entsprechenden Botschaft tatsächlich vorsehen 

wollen. Aus der Initiative lässt sich lediglich die Prüfungspflicht ableiten 

und nicht die Pflicht, die Fussgängerverbindungen, in der Vorlage auch tat-

sächlich vorzusehen. Diese Prüfung ist in der Botschaft darzulegen und ein 

allfälliger Verzicht auf die Verbindungen zu begründen. 

10 Die vom Stadtrat und Gemeinderat auszuarbeitende Vorlage und die be-

gleitende Botschaft haben zudem zu berücksichtigen, dass das Projekt zur 

Gestaltung der Stadtwiese und Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz mit 

dem früheren Beschluss über das Kreditbegehren für das Gesamtprojekt 
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Neubau eines zentralen Stadthauses, Bau einer Tiefgarage und Neugestal-

tung der Festwiese in der Höhe von CHF 47.5 Mio., welchen das Stimmvolk 

am 27. November 2016 angenommen hatte, weitgehend in Widerspruch 

steht.12 Die Umsetzungsvorlage sollte daher die Aufhebung dieses bislang 

noch rechtsgültigen Beschlusses vorsehen.13 Der Widerruf des früheren Be-

schlusses liegt nach dem Grundsatz des Formenparallelismus in der Kom-

petenz des Gemeinderats und untersteht damit ebenfalls einer obligatori-

schen Gemeindeabstimmung.14 

11 Für den Fall, dass das Stimmvolk der dannzumal gestützt auf die hängige 

Initiative ausgearbeiteten Vorlage nicht zustimmen sollte, so bliebe hinge-

gen der bisherige Rechtszustand bestehen. Der frühere Beschluss über ei-

nen Neubau eines zentralen Stadthauses, Bau einer Tiefgarage und Neuge-

staltung der Festwiese in der Höhe von CHF 47.5 Mio. würde damit nach 

wie vor in Kraft bleiben. 

12 Stadtrat und Gemeinderat wären bei einer Ablehnung der Umsetzungsvor-

lage durch das Stimmvolk gleichwohl ihrer Pflicht aus der Annahme der 

Initiative in der Form der allgemeinen Anregung nachgekommen. Das kan-

tonale Recht sieht regelmässig keine Pflicht vor, eine weitere Vorlage aus-

zuarbeiten.15 Eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung bringt 

es mit sich, dass die Umsetzungsvorlage einer weiteren Volksabstimmung 

unterstehen kann und in einer solchen womöglich abgelehnt wird.16 

 

 

12  Der Widerspruch ist vor allem faktischer Natur, da das beschlossene Projekt in seiner damaligen 
Gestalt nicht mehr ohne Weiteres realisierbar wäre. 

13  Dies nach dem Grundsatz der Einheit der Materie, vgl. für die Praxis des Bundesgerichts etwa Urteil 
des BGer vom 25. Juni 2003, 1P.123/2002 E. 3.1. 

14  Art. 12 lit. d GO. 
15  Vgl. für den Kanton Zürich zuletzt im Rahmen der Umsetzung der Kulturlandinitiative Corina Fuh-

rer, Die Umsetzung kantonaler Volksinitiativen, Diss. Zürich, Zürich/St. Gallen 2019, S. 100 f. 
16  Vgl. BGE 112 Ia 208 E. 1b zur lediglich indirekt wirkenden allgemeinen Anregung; vgl. zu den un-

terschiedlichen kantonalen Regelungen im Hinblick auf die Umsetzungsvorlagen auch Andreas 
Auer, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Bern 2016, Rz. 1051. 
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B. Bedeutung der in der Volksbotschaft dargestellten Argumente des 

Initiativkomitees bei der Auslegung einer Initiative 

13 Nimmt das Stimmvolk eine Initiative in der Form der allgemeinen Anre-

gung an, so stellt diese einen Auftrag an die Behörden dar, im Sinne der 

allgemeinen Anregung tätig zu werden.17 Nach der Praxis des Bundesge-

richts hat sich der Gesetzgeber bei der Umsetzung einer Initiative in der 

Form der allgemeinen Anregung auf den Gegenstand der Initiative zu be-

schränken.18 Dabei haben die Behörden eine Initiative in der Form der all-

gemeinen Anregung so umzusetzen, dass die Regelungen den in der Initi-

ative zum Ausdruck gebrachten Vorstellungen entsprechen.19 

14 Die allgemeine Anregung selbst ist noch keine Gesetzesnorm im Sinne des 

Legalitätsprinzips,20 sondern sie schafft einen unter dem Schutz der Ab-

stimmungsfreiheit stehenden Anspruch auf entsprechendes Tätigwerden 

der Behörden.21 Gleichwohl wendet das Bundesgericht grundsätzlich aber 

auch bei der Auslegung von Initiativen in der Form der allgemeinen Anre-

gung die Auslegungsmethoden an, wie es sie bei ausformulierten Initiati-

ven anwendet.22 Durch die eher offene Formulierung, wie sie bei allgemei-

nen Anregungen typisch ist, kommt den Behörden jedoch meist ein grösse-

rer Spielraum bei der Auslegung von allgemeinen Anregungen zu.23 

15 Um den Inhalt einer Initiative zu bestimmen, ist diese nach den anerkann-

ten Auslegungsmethoden auszulegen.24 Das Bundesgericht legt Normen 

nach einem «pragmatischen Methodenpluralismus» aus und lehnt es ab, 

 

 

17  Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 366; Philipp Stähelin, Wegweiser durch die Thurgauer Verfassung, 
2. Aufl., nachgeführt und ergänzt von Rainer Gonzenbach und Margrit Walt, Weinfelden 2007, S. 70. 

18  BGE 139 I E. 5.6; 73 I 35; vgl. auch Fuhrer (Anm. 15), S. 45 f. 
19  Art. 34 Abs. 1 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV), 

SR 101); BGE 139 I 2 E. 5.6; 115 Ia 148 E. 1a, 1b. 
20  Vgl. Fuhrer (Anm. 15), S. 30.  
21  BGE 141 I 186 E. 5.3; 139 I 2 E. 5.6; vgl. ausführlich zur Umsetzung allgemeiner Anregungen auch 

Fuhrer (Anm. 15), S. 32 ff., mit Ausführungen zum Anspruch im Kanton Thurgau auch S. 36 f. 
22  Vgl. etwa BGE 141 I 186 E. 5.3 sowie Fuhrer (Anm. 15), S. 39 f. m.w.H. 
23  BGE 121 I 357 E. 4b; 121 I 334 E. 2c. sowie Fuhrer (Anm. 15), S. 40. 
24  Vgl. oben Rz. 23. 
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die anerkannten Auslegungsmethoden in ein hierarchisches Verhältnis zu-

einander zu setzen.25 Das Gericht geht dabei grundsätzlich vom Wortlaut 

einer Bestimmung aus (grammatikalische Auslegung) und zieht die übri-

gen Auslegungsmethoden heran, um den «wahren Sinn der Norm» zum 

Ausdruck zu bringen.26 So bestimmt das Bundesgericht den Sinn einer 

Rechtsnorm durch ihre systematische Stellung in einem Gesetz (systemati-

sche Auslegung), durch die Bedeutung, die einer Norm im Zeitpunkt ihrer 

Entstehung (historische Auslegung) und im Zeitpunkt der Rechtsanwen-

dung zukommt (geltungszeitliche Auslegung) sowie durch den Sinn und 

Zweck, der einer Norm zuzuweisen ist (teleologische Auslegung). 

16 Auch bei der Auslegung von Initiativen in der Form der allgemeinen Anre-

gung ist grundsätzlich vom Wortlaut der Initiative auszugehen.27 Massge-

bend ist der Wortlaut so, wie er von den Stimmberechtigten und den späte-

ren Adressaten vernünftigerweise verstanden werden muss.28 Eine allge-

meine Anregung richtet sich an die umsetzenden Behörden und nicht di-

rekt an die rechtsunterworfenen Privaten. Dabei ist aber zu berücksichti-

gen, dass die allgemeine Anregung noch keinen ausformulierten Wortlaut 

aufweist. Zwar lässt das Bundesgericht auch relativ konkret formulierte all-

gemeine Anregungen zu,29 doch handelt es sich auch bei solchen konkrete-

ren Aufträgen noch nicht um ausformulierte Normen.30 Die grammatikali-

sche Auslegung ist daher notwendigerweise weniger stark zu gewichten 

und es ist mehr auf den Sinn und Zweck der Initiative abzustellen (teleolo-

gische Auslegung).31 Dies führt typischerweise zu einem grösseren Ermes-

sensspielraum der umsetzenden Behörden.32  

 

 

25  Vgl. etwa BGE 139 III 491 E. 4.2; 137 V 369 E. 4.4.3.2. 
26  Vgl. etwa BGE 138 III 359 E. 6.2; 137 III 424 E. 2.3.2. 
27  BGE 141 I 186 E. 5.3. 
28  BGE 141 I 186 E. 5.3; 139 I 292 E. 7.2. 
29  Vgl. BGE 115 Ia E. 4a. 
30  Grenze wäre hier die Voraussetzung der Einheit der Form, vgl. dazu schon Rechtsgutachten vom 5. 

März 2020, Rz. 7. 
31  Fuhrer (Anm. 15), S. 39; Ramona Pedretti, Die Vereinbarkeit von kantonalen Volksinitiativen mit hö-

herrangigem Recht, in: ZBl 118 (2017), S. 299 ff., 313. 
32  BGE 121 I 357 E. 4b; 115 Ia 145 E. 4 
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17 Die übrigen Auslegungsmethoden können bei der Auslegung von allge-

meinen Anregungen kaum eine Rolle spielen, da diese im Gegensatz zu ei-

ner ausformulierten Bestimmung grundsätzlich nicht anhand der Systema-

tik eines Gesetzes ausgelegt werden können. Historische und geltungszeit-

liche Auslegung fallen zudem so lange zusammen als die Initiative noch 

nicht zur Abstimmung gekommen ist. Solange das Stimmvolk über eine Ini-

tiative noch nicht abgestimmt hat, kann die historische Auslegung ausser-

dem nur hypothetisch erfolgen, da die Informationslage zur Zeit der Volks-

abstimmung noch nicht vollständig beurteilt werden kann. 

18 Die Initiantinnen und Initianten haben keinen Anspruch darauf, dass die 

von ihnen lancierte Volksinitiative nach ihrem subjektiven Willen ausgelegt 

wird.33 Meinungsäusserungen des Initiativkomitees im Parlament oder in 

der Presse sowie im offiziellen Abstimmungsmaterial können zwar unter 

Umständen ein Hilfsmittel zur Auslegung darstellen,34 die Initiantinnen 

und Initianten können die Auslegung der Initiative aber nicht einseitig be-

stimmen. Etwas zugespitzt wurde in der Lehre etwa gesagt, die Initiative 

«gehöre» nach Annahme durch das Volk nicht mehr den Initiantinnen und 

Initianten.35  

19 Die Meinung des Initiativkomitees, wie sie in der Volksbotschaft dargestellt 

wird, kann bei der Auslegung somit eine Rolle spielen, es ist aber lediglich 

eines unter vielen Auslegungsmitteln. Massgebend ist der Wortlaut so, wie 

er von den Stimmberechtigten und den späteren Adressaten vernünftiger-

weise verstanden werden muss.36 

 

 

33  Vgl. BGE 105 Ia 151 E. 3a; Fuhrer (Anm. 15), S. 16; Bernhard Waldmann, Die Umsetzung von Volks-
initiativen aus rechtlicher Sicht, in: LeGes 26 (2015), S. 521 ff., 537. 

34  Urteil des BGer 1P.292/2003 vom 5. April 2004 E. 1.4 (nicht publ. in BGE 130 I 134); BGE 129 I 392; 
105 Ia 153 E. 3a. 

35  Andreas Auer, Holzwege der Verhandlungsdemokratie: Nach erfolgter Abstimmung «gehört» eine 
Initiative keineswegs ihren Urhebern, NZZ vom 12. April 2012, Nr. 85, S. 13. 

36  BGE 141 I 186 E. 5.3; 139 I 292 E. 7.2. 
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C. Rechtlicher Umgang mit allfälligen Widersprüchen zwischen den 

beiden Initiativen zur Festwiese beim Bärenplatz  

20 Zum Zeitpunkt, da das Stimmvolk über die hängige Initiative beschliessen 

wird, besteht für Stadtrat und Gemeinderat bereits ein Auftrag aus der am 

7. März 2021 angenommenen «Volksinitiative zur Freihaltung der Fest-

wiese beim Bärenplatz». Das Gutachten hat zu klären, wie allfällige Wider-

sprüche zwischen diesen beiden Aufträgen rechtlich zu behandeln wären. 

21 Die hängige Volksinitiative fordert in der Form der allgemeinen Anregung, 

dass die Behörden eine Vorlage und Botschaft zur Gestaltung einer Stadt-

wiese und zum Bau einer Tiefgarage beim Bärenplatz ausarbeiten. Grund-

lage soll das frühere Projekt «DIALOGOS» sein und es sollen Fussgänger-

verbindungen geprüft werden. Die bereits angenommene «Volksinitiative 

zur Freihaltung der Festwiese beim Bärenplatz» fordert von Stadtrat und 

Gemeinderat hingegen, «ein Projekt für einen andern Standort als die Fest-

wiese beim Bärenplatz zum Schaffen von neuen, zweckdienlichen Räumen 

für die Stadtverwaltung oder zur Erweiterung des bestehenden Stadthau-

ses auszuarbeiten und zur Abstimmung zu bringen.» 

22 Beide Initiativen fordern damit Beschlüsse, welche dem früheren Beschluss 

über einen Neubau eines zentralen Stadthauses, Bau einer Tiefgarage und 

Neugestaltung der Festwiese entgegenstehen. Gemäss der angenommenen 

Initiative soll ein Projekt für ein Stadthaus oder für die Erweiterung beste-

hender Räume an einem anderen Ort als der Festwiese beim Bärenplatz 

ausgearbeitet werden. Die hängige Initiative fordert von den Behörden, ein 

Projekt zur Gestaltung einer Stadtwiese und zum Bau einer Tiefgarage beim 

Bärenplatz auszuarbeiten. Ein Widerspruch zwischen den beiden Aufträ-

gen scheint für den Gutachter eher unwahrscheinlich. Gleichwohl sollte 

den Stimmberechtigten bei der Abstimmung über die nun hängige Initia-

tive deren politischer Zusammenhang mit der ursprünglichen Initiative 

dargelegt werden.  

23 Sollte nach der Annahme der nun hängigen Initiative und im Laufe der Er-

arbeitung der beiden Projekte wider Erwarten doch ein Widerspruch zwi-

schen den zwei angenommenen Initiativen ersichtlich werden, so stellte 
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sich die Frage, wie solche Widersprüche rechtlich zu behandeln wären. 

Nimmt das Stimmvolk eine Initiative in der Form der allgemeinen Anre-

gung an, so stellt diese wie erwähnt einen Auftrag an die Behörden dar, im 

Sinne der allgemeinen Anregung tätig zu werden.37  

24 In einem ersten Schritt wären die Behörden bei möglichen Widersprüchen 

zwischen den beiden Initiativen daher gehalten, zu prüfen, ob diese durch 

eine harmonisierende Auslegung der beiden Begehren aufgelöst werden 

können. Dies vor allem dann, wenn aus dem hypothetischen Willen der 

Stimmberechtigten nicht zweifelsfrei hervorgeht, dass die zweite Initiative 

der ersten Initiative widersprechen wollten. Durch die eher offene Formu-

lierung, wie sie bei allgemeinen Anregungen typisch ist, kommt den Behör-

den zudem meist ein grösserer Spielraum bei der Auslegung von allgemei-

nen Anregungen zu.38 

25 Erst wenn eine solche harmonisierende Auslegung der beiden Initiativen 

nicht möglich ist, liegt eine eigentliche Kollision zwischen den beiden all-

gemeinen Anregungen vor. Solche Kollisionen sind grundsätzlich nach den 

üblichen Vorrangregeln aufzulösen, wobei vorliegend die Regeln des Vor-

ranges der spezielleren Norm gegenüber der allgemeineren Norm (lex spe-

cialis) und der Vorrang der später erlassenen Norm vor der früher erlasse-

nen (lex posterior) zur Anwendung kommen könnten.39 Da diese Vorrang-

regeln aber nur den in Widerspruch stehenden Teil der Initiativen betreffen 

würden, ist es dem Gutachter nicht möglich, die Rechtsfolgen eines Wider-

spruchs in abstrakter Weise − ohne Kenntnis eines konkreten Widerspruchs 

− zu bestimmen. Dies umso mehr als die beiden Begehren auch nach An-

wendung der Vorrangregeln weiter auslegungsbedürftig blieben. 

 

 

37  Vgl. oben Rz. 13. 
38  Vgl. oben Rz. 14. 
39  Vgl. zu Normenkollisionen im Allgemeinen etwa Axel Tschentscher, V. Teil Grund- und Menschen-

rechte, Nr. 8 Grundrechtskonflikte, Rz. 1 f., in: Diggelmann/Hertig/Schindler, Verfassungsrecht der 
Schweiz, Bd. 2, Zürich 2020. 
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D. Ausarbeitung eines Bauprojekts für eine Tiefgarage bei der Fest-

wiese am Bärenplatz durch Stadtrat und Gemeinderat bei hängiger 

Volksinitiative 

26 Eine eingereichte Volksinitiative kann die Tätigkeit der staatlichen Behör-

den grundsätzlich nicht beschränken. Allfällige Einschränkungen können 

sich aber aus verfahrensrechtlichen Gründen im Hinblick auf den Grund-

satz der Wahl- und Abstimmungsfreiheit ergeben.40 So leitet die Lehre aus 

der Abstimmungsfreiheit unter anderem den Grundsatz der Chancen-

gleichheit zwischen einer Initiative und einem Gegenvorschlag ab. Dieser 

Grundsatz verlangt, dass die Behörden mit einem Gegenvorschlag keine 

Ungleichheiten zulasten der Initiative schaffen.41 Danach wäre es etwa un-

zulässig, wenn die Behörden einen seinem Inhalt nach als Gegenvorschlag 

konzipierten Beschluss zeitlich vor der Initiative zur Abstimmung bringen 

würden.42 

27 Im Zusammenhang mit der eigereichten Initiative ist zudem zu beachten, 

dass zumindest ein Teil der Lehre aus dem Grundsatz der Chancengleich-

heit zwischen Volksinitiative und Gegenvorschlag ableitet, dass einer Initi-

ative in der Form der allgemeinen Anregung grundsätzlich kein Gegenvor-

schlag in der Form des ausgearbeiteten Beschlusses gegenübergestellt wer-

den darf.43 Gewisse Kantone legen ausdrücklich fest, dass der Gegenvor-

schlag in der gleichen Form beschlossen werden muss, wie die Initiative.44 

Einen solchen formellen Anspruch der Stimmberechtigten, nicht gleichzei-

tig über eine allgemeine Anregung und einen ausformulierten Entwurf als 

 

 

40  Art. 34 Abs. 2 BV, Art. BGE 128 I 190 E. 5.1; 112 Ia 391 E. 5; Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 2159. 
41  Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 890. 
42  BGE 104 Ia 240 E. 4; Christoph Albrecht, Gegenvorschläge zu Volksinitiativen: Zulässigkeit, Inhalt, 

Verfahren, Diss. St. Gallen, Buttikon 2003, S. 158 ff.; Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 890 f., 2160 ff. 
43  Vgl. ausführlich Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 2155 ff. m.w.H. 
44  Vgl. die Hinweise bei Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 2156. Zur Regelung im Kanton Thurgau so-

gleich Rz. 28. 
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Gegenvorschlag abstimmen zu müssen, hat das Bundesgericht bisher aber 

nicht aus der Abstimmungsfreiheit von Art. 34 Abs. 2 BV abgeleitet.45 

28 Die Regelungen des Kantons Thurgau zum Gegenvorschlag in der Kan-

tonsverfassung sind gemäss § 13 Abs. 2 GemG und § 94 Abs. 3 StWG sinn-

gemäss auch für das Verfahren der Initiative auf Gemeindeebene anwend-

bar. Nach diesen Bestimmungen scheint es nicht ausgeschlossen zu sein, 

einer Initiative in der Form der allgemeinen Anregung neben einem Be-

schluss in der Form einer allgemeinen Anregung (Grundsatzbeschluss46) 

auch eine Vorlage über einen ausformulierten Beschluss gegenüberzustel-

len.47 Die Gemeindeordnung der Stadt Kreuzlingen schweigt sich in § 16 

Abs. 3 GO darüber aus, in welcher Form der Gegenvorschlag zu einer Initi-

ative in der Form einer allgemeinen Anregung zu beschliessen ist. Die Frage 

ist deshalb von Bedeutung, weil das Bundesgericht für Grundsatzabstim-

mungen eine gesetzliche Grundlage verlangt. Eine solche gesetzliche 

Grundlage liegt mit § 16 Abs. 3 GO vor, falls man diese Bestimmung so in-

terpretiert, als dass sie es dem Gemeinderat erlaubt, sowohl Gegenvor-

schläge in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs als auch in der Form der 

allgemeinen Anregung und damit in der Form eines Grundsatzbeschlusses 

zu verabschieden. 

29 In Übereistimmung mit dem kantonalen Recht ist somit davon auszugehen, 

dass der Gemeinderat einer Initiative in der Form der allgemeinen Anre-

gung sowohl einen ausformulierten Beschlussentwurf als auch einen Be-

schluss in der Form eines Grundsatzbeschlusses gegenüberstellen darf. 

Gleichwohl zweifelt die Lehre mitunter am praktischen Sinn eines Gegen-

vorschlags in der Form der allgemeinen Anregung.48 

 

 

45  Vgl. etwa BGE 137 I 200, wo es um eine Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ging, wel-
cher unter anderem eine ausformulierte Gesetzesvorlage gegenübergestellt wurde und das Bundes-
gericht diese Frage nicht thematisierte. 

46  Vgl. Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 2150, 2327; im Allgemeinen auch Auer (Anm. 16), Rz. 185. 
47  Stähelin (Anm. 17), § 27 Rz. 13. 
48  Auer (Anm. 16), Rz. 1075; vgl. auch Hangartner/Kley (Anm. 10), Rz. 2150. 
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30 Konkret hindert die eingereichte Initiative den Stadtrat und den Gemeinde-

rat nicht daran, ein alternatives Bauprojekt für eine Tiefgarage auszuarbei-

ten. Umstritten ist hingegen, ob der Beschluss über ein solches Projekt in 

einer Volksabstimmung der hängigen Initiative als Gegenvorschlag gegen-

übergestellt werden dürfte. Der Kanton Thurgau scheint dies nicht grund-

sätzlich zu verbieten. Das Bundesgericht es bisher abgelehnt, aus dem Bun-

desrecht ein solches Verbot abzuleiten. Hätte das höchste Gericht die Frage 

zu beantworten, so würde es mutmasslich darauf abstellen, ob ein Gegen-

vorschlag die Chancen der hängigen Initiative in unzulässiger Weise 

schmälern würde. Würde einen Gegenvorschlag in der Form des ausgear-

beiteten Beschlusses den Stimmberechtigten eine zusätzliche Auswahl er-

möglichen, welche der Stossrichtung der ursprünglichen Initiative ent-

spricht und lediglich allfälligen Unzulänglichkeiten der Initiative begegnen 

würde, so würde das Bundesgericht diesen wohl als zulässig erachten. 

31 Zweifellos zulässig wäre es hingegen, dem Umsetzungsbeschluss der Initi-

ative dannzumal einen ausgearbeiteten Beschlussentwurf gegenüberstel-

len, etwa in der Form eines Kreditbeschlusses über ein bereits ausgearbei-

tetes, konkretes Gegenprojekt der Behörden. Da ein Gegenvorschlag eine 

Alternative zur Initiative darstellt, müsste das Projekt das Anliegen der Ini-

tiative aber zumindest teilweise aufnehmen. 

 Beantwortung der Fragen 

Welche Verfahrensschritte sind bei Annahme der Initiative «Volksiniti-

ative: Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» durch das Stimmvolk 

bis zur Abstimmung über den Umsetzungsbeschluss zu durchlaufen? 

32 Nimmt das Stimmvolk die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung 

an, so haben Stadtrat und Gemeinderat innerhalb der in der Gemeindeord-

nung vorgesehenen Fristen einen Beschluss sowie eine Botschaft über den 

für die Umsetzung nötigen Projektkredit auszuarbeiten und anschliessend 

der Volksabstimmung zu unterstellen. 

33 Inhaltlich haben die Behörden diesen Beschluss sowie die Botschaft über 

den Projektkredit soweit möglich auf das frühere Projekt «DIALOGOS» zu 
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stützen und Fussgängerverbindungen von der zu planenden Tiefgarage 

zum Sport- und Kulturzentrum Dreispitz sowie zum Freizeitbad Egelsee zu 

prüfen. Falls die Prüfung etwa ergeben würde, dass diese aus rechtlichen 

oder tatsächlichen Gründen nicht möglich oder die Kosten unverhältnis-

mässig hoch wären, könnten die Behörden aber auf den Bau diese Verbin-

dungen verzichten. 

34 Beschluss und Botschaft sollten zudem die Aufhebung des bislang rechtlich 

noch gültigen Beschlusses über das Gesamtprojekt Neubau eines zentralen 

Stadthauses, Bau einer Tiefgarage und Neugestaltung der Festwiese in der 

Höhe von CHF 47.5 Mio. vorsehen, welchen das Stimmvolk am 27. Novem-

ber 2016 angenommen hatte. 

Welche Bedeutung kommt den in der Volksbotschaft dargestellten Argu-

menten des Initiativkomitees bei der Auslegung einer Initiative zu? 

35 Die Argumente des Initiativkomitees, wie sie in der Volksbotschaft darge-

stellt werden, können bei der Auslegung des Texts einer Initiative eine Rolle 

spielen. Die Meinung des Initiativkomitees ist aber lediglich ein Ausle-

gungsmittel unter anderen und dem Initiativkomitee kommt keine Deu-

tungshoheit über den Sinn einer Initiative zu. In erster Linie massgebend ist 

der Wortlaut der Initiative, so, wie er von den Stimmberechtigten und den 

späteren Adressaten vernünftigerweise verstanden werden muss.  

Wie ist mit allfälligen Widersprüchen zwischen der hängigen «Volksini-

tiative: Tiefgarage mit Stadtwiese beim Bärenplatz» und der vom Stimm-

volk bereits angenommenen «Volksinitiative zur Freihaltung der Fest-

wiese beim Bärenplatz» rechtlich umzugehen? 

36 Sofern aus der zweiten Initiative nicht klar hervorgeht, dass diese der allge-

meinen Anregung der ersten Initiative widersprechen wollte, haben die Be-

hörden in einem ersten Schritt zu prüfen, ob allfällige Widersprüche durch 

eine harmonisierende Auslegung der beiden Begehren aufgelöst werden 

können. Falls eine solche harmonisierende Auslegung der beiden Initiati-

ven nicht möglich ist, hat die speziellere Bestimmung gegenüber der allge-

meineren Norm Vorrang und die später erlassene Norm gegenüber der frü-
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her erlassenen. Da diese Vorrangregeln aber nur die in Widerspruch ste-

henden Teile einer Initiative betreffen würden, ist es nicht möglich die 

Rechtsfolgen eines Widerspruches abstrakt zu bestimmen. Dies umso mehr 

als die beiden Begehren als allgemeine Anregungen stärker auslegungsbe-

dürftig sind als Initiativbegehren in der Form des ausgearbeiteten Ent-

wurfs. Zu prüfen wäre zudem, wie der nicht betroffene Teil einer Initiative 

nach der allenfalls erforderlichen Abänderung für sich alleine auszulegen 

wäre. 

Können Stadtrat und Gemeinderat ein eigenes Projekt für eine Tiefga-

rage bei der Festwiese am Bärenplatz ausarbeiten trotz hängiger Volks-

initiative? 

37 Die eingereichte Initiative hindert Stadtrat und Gemeinderat nicht daran, 

ein alternatives Bauprojekt für eine Tiefgarage auszuarbeiten. Umstritten 

ist hingegen, ob der ausgearbeitete Beschluss über einen solchen Projekt-

kredit bereits der hängigen Initiative, welche in der Form der allgemeinen 

Anregung eingereicht wurde, in einer Volksabstimmung als Gegenvor-

schlag gegenübergestellt werden dürfte. Das Bundesgericht hat die Frage 

bisher nicht entschieden. Mutmasslich würde das höchste Gericht wohl da-

rauf abstellen, ob ein solcher Gegenvorschlag die Chancen der hängigen 

Initiative in unzulässiger Art und Weise schmälern würde. Entspricht der 

Gegenvorschlag der Stossrichtung der ursprünglichen Initiative und dient 

er etwa dazu, zügiger über ein Projekt beschliessen zu können, welches den 

Interessen der Initianten im Grundsatz entspricht, so wäre der Gegenvor-

schlag wohl als zulässig zu erachten. 

38 Unbestritten ist, dass die Behörden der dannzumal auszuarbeitenden Um-

setzungsvorlage eine eigene Vorlage als Gegenvorschlag in der Form eines 

ausformulierten Beschlusses entgegenstellen könnten. 
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